
PISA
PLANUN(;SBURO

RAUM a STADT a LANDSCHAFT UMWELT

STADTPLANER - ARCHITEKTEN B INGENIEU12E

r' ORTSGEMEINDE DIRMSTEIN

BEGRUNDUNG
ZUM BEBAUUNGSPLAN
" GEW ERBEGEBIET SUD-OST ERW'EITERUNGSPLAN I"

OKTOBER 1996

i''"!

l

[AZ.
ë
6

g

8

ää0:Z#Z€Zë'::Zgë1"0p.
DIPL.ING. ACHIM H. PISKE

IN DER MÖRSCHGEWANNE 34
D-67065 LUDWIGSHAFEN-R}EINGÖNHEIM
TEL. 06 21/54 50 31-34 H FAX 06 21/54 50 35

..g. Ausfertigung An"i'isDlan
NACHHGALLENST12ASSE 5
D-67229 GEROLSHEIM
TEL.0 62 38/31 43 H FAX 0 62 38/31 43



Planungsbilro PISKE. Stadtplaner, .Architektett . und .Ingenieurs 6706S. Ludwigshafen
Begrtlriauttg zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet Sildost" , Ortsgemeinde Dirmstein

ORTSGEMEINDE DIRMSTEIN

BEBAUUNGSPLAN

'GEW'ERBEGEBIET SUD-OST
- ERWEITERUNGSPLAN I'

BEGRUNDUNG

1 . Lage / Abgrenzung des Plangebietes

2. Erforderlichkeit der Planaufstellung / Anlaß der Bebauungsplanung

3. Einfügung in die vorbereitende Bauleitplanung / Entwicklung aus dem
Flächennutzungsplan

4. Vorherige Nutzung / Bestand

5. Planung

5.1 Nutzung
5.2 Erschließung/Ver- und Entsorgung
5.3 Bodenordnung

6. Landespflegerischer Planungsbeitrag

Anlagen: L.andespflegerischer Planungsbeitrag, Planungsbüro PISKE
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Planungsbüro PISTE Stadtplaner,
Begründung zum Bebauungsplan

Architekten und Ingenieure 67065 Ludwigshafen
' Gewerbegebiet Südost" , Ortsgemeinde Ditmstein

l Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Das Planungsgebiet liegt östlich angrenzend an den Landhandel der Firma Maurer &
Schreiber an der Süaße zwischen Gerolsheim und Dirmstein(K 24). Das Planungsgebiet
wird begrenzt

+ im Süden durch den nördlich des Bittinggraben verlaufenden Wirtschaftsweg
+ im Westen durch den bestehenden Landhandel der Firma Maurer & Schreiber
+ im Norden durch das Gelände des Hundesportvereins bzw. durch landwirtschaftliche

Nutzflächen
+ im Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen

Der Bebauungsplan umfaßt folgende Flurstücke der Gewannen 'Am Rundweg"

4353 teilweise, 4354 teilweise und 4355/1 teilweise

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfaßt eine Fläche von ca. 0,77 ha

2 Erforderlichkeit der Planaufstellung

Die Firma Maurer und Schreiber betreibt seit mehreren Jahren südlich von Dimlstein an
der K 24 Richtung Gerolsheim einen Landhandel. Zur Sicherung der wirtschaftlichen
Entwicklungsmöglichkeiten ist eine Beüiebserweiterung um eine KartoHellagerhalle
beabsichtigt.

3 Einfügung in die vorbereitende Bauleitplanung /
Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land aus dem Jahr 1995 ist
das Planungsgebiet im westlichen Teil als bestehende bzw. geplante gewerbliche
Bauf[äche, im öst]ichen Teil a]s ]andwirtschafUiche F]äche dargeste]]t. Die P]anung ist aus
dem Flächennutzungsplan entwickelt.

4 Vorherige Nutzung / Bestand

Das Planungsgebiet wird im westlichen Teil seit mehreren Jahren als Betriebsfläche des
angrenzenden Landhandels genutzt. Im westlichen Teil werden die Flächen intensiv
landwirtschaftlich bewirtschaftet.

Mit Rechtsverordnung vom 21.04.1995 sind weite Teile des Planungsgebietes als
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Planungsbüro PISKE Stadtplaner,
Begründtlng zum Bebauungsplan

Architekten und Ingenieure 67065 Ludwigshafen
Gewerbegebiet Südost" , Ortsgemeinde Dilmtstein

Uberschwemmungsgebiet gemäß $ 32 Wasserhaushaltsgesetz bzw. $ 88 Landeswasser-
gesetz ausgewiesen. Gemäß dieser Rechtsverordnung ist es im Uberschwemmungsgebiet
verboten
- die Erdoberfläche zu erhöhen oder zu vertiefen
- Anlagen herzustellen, zu verändern oder zu beseitigen
- Stoße zu lagem oder abzulagem.
Bäume, Sträucher und Reben dürfen nur mit Genehmigung der Bezirksregierung gepflanzt
werden.

Ausnahmen können zugelassen werden, wenn und soweit dadurch der Wasserabfluß nicht
beeinträchtigt werden kann. Ein entsprechender Ausnahmeantrag wird parallel zum
Bebauungsplanverfahren gesteht.

5 Planung

5.1 Nutzung

Die geplante Betriebserweiterungsfläche wird als Gewerbegebiet festgesetzt, in demjedoch
entsprechend der beabsichtigten und angrenzend vorhandenen Nutzung ausschließlich
agrarwirtschafUiche Betriebe zulässig sind. Die überbaubare Grundstücksfläche und damit
verbunden die Bauweise orientiert sich an dem von der Firma Maurer & Schreiber
festgestellten Flächenbedarf für zwei gleichartige KartoHellagerhalle, wobei zunächst nur
eine Halle realisiert werden soll .

Die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen orientieren sich am angrenzenden Gebäude-
bestand. Die Regelungen zur Einfriedung sind aus dem rechtsgültigen Bebauungsplan für
den bestehenden Landhandel übemommen.

5.2 Erschließung/Ver- und Entsorgung

Die verkehrliche Erschließung erfolgt ebenso wie die Ver- und Entsorgung ausschließlich
über den angrenzenden bestehenden Landhandel. Das Niederschlagswasser wird
gemeinsam mit dem Niederschlagswasser der bestehenden Gebäude in den südlich
angrenzenden Bittinggraben abgeleitet.

Für die Ortsgemeinde entsteht kein Erschließungsaufwand

5.3 Bodenordnung

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich
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Planungsbüro PISKE Stadtplaner,
Begründung z.um Bebauungsplan

Architektett und Ingenieure 67065 Ludwigshafen
Gewerbegebiet Südost" , Ortsgemeinde Dirmstein

6 Landespflegerischer Planungsbeitrag

Gemäß $ 5 i.V.m. $ 17 LPfIG Rheinland-Pfäz wird im Rahmen eines landespflegerischen
Planungsbeitrages zu den Fragen der Umweltverträglichkeit des Vorhabens Stellung
genommen.
Aus Erhebung, Analyse und Bewertung des Zustandes von Natur und landschaft und
deren voraussichtlicher Entwicklung unter Berücksichtigung der bestehenden und
geplanten Nutzung wird für die geplante Maßnahme dargestellt, wie zu erwartende
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft gegebenfalls vermieden oder unvermeidbare
Beeinträchtigungen ausgeglichen werden sollen.

Zur landschaftlichen Einbindung der Beüiebserweiterungsfläche soll das geplante Gebäude
mit vorgelagerter Verkehrsfläche durch eine Randbepflanzung mit standortgerechten,
heimischen Gehölzen in Form einer dreireihigen Feldhecke eingegrünt werden. Die Breite
der Gehölzfläche ist auf 9 m festgesetzt, um ausreichende Wuchsbedingungen auch für
hochstämmige Bäume sicherzustellen. Ebenso zur landschaftlichen Einbindung dient die
Festsetzung einer Fassadenbegrünung an Fassadenabschnitten, die auf einer Länge von
über 5 m fenster- oder türlos sind. Diese Festsetzung bezieht sich jedoch nur auf die der
Eingrünung angewandten Fassadenflächen .

Das Niederschlagswasser soll nicht der Kanalisation, sondern entsprechend der
Entwässerung des bestehenden Betriebsgeländes, dem Bittinggraben zugeführt werden.

Die durch die Regelungen der Rechtsverordnung zum Uberschwemmungsgebiet Eckbach
erforderliche wasserwirtschafUiche Ausgleichsfläche ist als Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und LandschaR festgesetzt. Da durch
den vorgesehenen Bodenabtrag von ca. 0,40 m der Grundwasserflurabstand verringert
wird, ist eine intensive landwirtschafUiche Nutzung nicht mehr vertretbar. Diese ist daher
in extensiven Grünland umzuwandeln. Die Böschungsflächen sind zur landschafUichen
Einbindung mit wechselnden Neigungen bei einer Maximalneigung von 1 :2 auszubilden.r'q
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind dem gewerblichen Baugebiet zugeordnet.
Damit wird klargestellt, daß die vorgesehenen Maßnahmen dem Ausgleich der EingriHe
in Natur und Landschaft durch das Bauvorhaben dienen.

Mit den im Landespflegerischen Planungsbeitrag vorgeschlagenen und - soweit rechdich
absicherbar - in den Bebauungsplan als textliche und zeichnerische Festsetzungen
übemommenen Maßnahmenjann der Ausgleich der EingriHe in Natur und Landschaft
sichergestellt werden.
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